
  

      

 

 

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG 

 

BIEN-ZENKER AG – Voraussichtlich höhere Barabfindung bei verschmelzungsrechtlichem 

Squeeze-out 

 
 
BIEN-ZENKER AG, Am Distelrasen 2, 36381 Schlüchtern 
ISIN: DE0005228100 
 
 
Schlüchtern, 21.05.2014: Die BIEN-ZENKER AG hat am 26. März 2014 per Ad hoc-Mitteilung 

bekannt gemacht, dass die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG, München, die 

Barabfindung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der BIEN-ZENKER AG auf 

die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG als Hauptaktionär gemäß § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. 

§§ 327a ff. AktG auf EUR 15,86 je Stückaktie der BIEN-ZENKER AG festgelegt hat. 

Die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG, München, hat dem Vorstand der BIEN-ZENKER 

AG heute mitgeteilt, dass sie in der Hauptversammlung der BIEN-ZENKER AG am 23. Mai 2014 

den Gegenantrag stellen wird, die Übertragung der Aktien gegen eine höhere Barabfindung von 

EUR 16,23 je Stückaktie zu beschließen. Die voraussichtliche Erhöhung der Barabfindung beruht 

auf einer Veränderung des Basiszinssatzes nach dem Abschluss der Bewertungsarbeiten. 

 
Schlüchtern, 21. Mai 2014 
 
Der Vorstand 
 
 
 

Ende der Mitteilung 


